
Baudirektion

Kanton Zug

Der Direktionsvorsteher der Baudirektion

erlässt

folgende Weisung

betreffend provisorische Erdanker in kantonalen Grundstücken

1. Geltungsbereich

Die vorliegende Weisung gilt für Erdanker, die im Zusammenhang mit privaten Bau-

vorhaben vorübergehend in kantonalen Grundstücken installiert werden.

2. Entschädigung

Ungeachtet von Länge und Dimension stellt das Tiefbauamt pro installierten Erdanker

eine Pauschalentschädigung von 300 Franken in Rechnung.

3. Beseitigung der provisorischen Erdanker

Die rückbaubaren freien Ankerlangen der provisorischen Erdanker sind nach dem Ent-

spannen der Anker durch und auf Kosten der Bauherrschaft aus den kantonalen Grund-

stücken zu entfernen. Die «Zwiebeln» der Erdanker können in den kantonalen Grund-

stücken belassen werden.

4. Inkrafttreten

Diese Weisung tritt per sofort in Kraft.

5. Mitteilung an:

Tiefbauamt

Baudirektion, Sekretariat

Baudirektion, Fachstelle Landerwerb/lmmobiliengeschäfte

6. Zur Kenntnis an:

Finanzdirektion
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